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RS OGH 1963/1/31 5Ob13/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1963

Norm

ABGB §585

AußStrG §126 B

Rechtssatz

Die Erklärung des Erblassers: "Ich mache kein Testament, wenn etwas passiert, gehört alles meinem Bruder" erfüllt

nicht die gehörige (äußere) Form eines Testamentes und rechtfertigt die Verweisung des Bruders in die Klägerrolle.

Entscheidungstexte

5 Ob 13/63
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